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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.11.1965

Norm

DSt 1872 §2 C4

RL-BA 1977 Pkt33 Abs2 litc

Rechtssatz

Die Art, wie ein Rechtsanwalt die Verbindung mit einem Inkassobüro herstellt (Vertrag) und wie er sie aufrechterhält,

vor allem wie er mit den Mitgliedern Kontakt aufnimmt (Informationserteilung der Inkassobüromitgliedern nur

gegenüber dem Inkassobüro, kein persönlicher Kontakt mit den Klienten), kann ein Disziplinarvergehen begründen.
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